
 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Vergütungssätze für Solarstrom ab 01.01.2012 
 

Die Förderung für neue Solarstromanlagen wird zum Jahreswechsel um 15 Prozent sinken. 
Entnehmen Sie die Vergütungssätze für eine Inbetriebnahme in 2012 der folgenden Tabelle. 

Einspeisevergütungen gemäß dem EEG 2012 

 

Solarstromanlage  Leistung Inbetriebnahme in 2012 
an oder auf Gebäuden  bis 30 kW  24,43 Cent pro Kilowattstunde 

 

an oder auf Gebäuden  

 

bis 30 kW  

 

 

8,05 Cent pro Kilowattstunde bei Eigenverbrauch für den Anteil des  

Eigenverbrauchs bis 30%; 

12,43 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil, der über 30% hinaus geht 

 

an oder auf Gebäuden  

 

30 - 100 kW  

 

23,23 pro Kilowattstunde 

an oder auf Gebäuden  30 - 100 kW  

 

6,85 Cent pro Kilowattstunde bei Eigenverbrauch für den Anteil des  

Eigenverbrauchs bis 30%; 

11,23 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil, der über 30% hinaus geht 

an oder auf Gebäuden  100 - 500 kW  

 

5,60 Cent pro Kilowattstunde bei Eigenverbrauch für den Anteil des 

Eigenverbrauchs bis 30% 

9,98 Cent pro Kilowattstunde für den Anteil, der über 30% hinaus geht 

 

an oder auf Gebäuden  

 

100 - 1.000 kW  

 

21,98 Cent pro Kilowattstunden 

 

an oder auf Gebäuden  

 

ab 1.000 kW  

 

18,33 Cent pro Kilowattstunden 

 

Anlagen auf versiegelten und Konversionsflächen  
  

 

18,76 Cent pro Kilowattstunden 

 

Anlagen auf allen anderen Freiflächen, z. B. auf  

Gewerbeflächen oder längs von Autobahnen und Schienenwegen 

  

 

17,94 Cent pro Kilowattstunden 

 

 

Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht. Maßgeblich sind die gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, sowie die jeweils gültige Rechtsprechung. 


